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i zr. ______________________________ -GE/~9_ 

Datum: 2. JULl1985 
:.1'­

Verteilt :";·1-.:s-:.r %o8tA 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Lohnpfändungsgesetz 
geändert wird. 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster­
reichs beehrt sich, dem Bundesministerium für Justiz be­
kanntzugeben, daß gegen den im Betreff genannten Entwurf 

keine Einwendungen erhoben werden. 

Das Präsidium des Nationalrates wird von dieser Stellung­
nahme durch Übersendung von 25 Abzügen in Kenntnis gesetzt. 

Der Generalsekretär: 
M;:\')' n-.-, Kmbl 
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